
 

Die 7 Gebote  

zu den Aktivenstunden 

Diese Beschlüsse, die nur für die Aktiven gelten, wurden auf der  

1. Aktivenversammlung des CCB am 5. September 2015  

von den anwesenden Aktiven im Schützenhaus in Bietigheim festgelegt.  

Vom Vorstand wurden im November 2016 Ergänzungen hinzugefügt,  

die auf Anregungen einzelner Aktiver nicht fehlen sollten.   

Die Gebote zu den Aktivenstunden werden in diesem Wortlaut in die 

Geschäftsordnung aufgenommen: 

 

 

 

 

 

 

 

Wir hoffen, dass jeder unserer Aktiven diese wichtigen Maßnahmen 

akzeptiert und den CCB mit seinem Konzept „Aktivenstunden“ 

unterstützt, damit die für den Verein sehr wichtigen Veranstaltungen 

überhaupt durchgeführt werden können. 

Die Vorstandschaft des Carneval Club Bietigheim 

Bietigheim, den 5. September 2015 

(mit Änderungen sowie Ergänzungen zu den 

Aktiven-Stunden vom 29. November 2016) 



Ergänzungen zu den Aktiven-Stunden 
(festgelegt durch Vorstandsbeschluss vom 29. November 2016) 

1. Zeitraum 

 Der Zeitraum, in dem die Aktivenstunden geleistet werden können sind wie folgt: 
2015/16  --  01. November bis 30. Oktober (mit Dorffest) 
2016/17  --  01. November bis 30. Mai (kein Dorffest) 
2017/18  --  01. Juni bis 30. Mai.  
Dieser Rhythmus 01. Juni bis 30. Mai kann dann beibehalten werden. 

2. Freistellung ab dem vollendeten 65. Lebensjahr 

 -- Man kann Stunden leisten – muss aber nicht. Jede helfende Hand ist aber willkommen. 
 -- Die geleisteten Stunden können an andere Personen übertragen werden. 

3. Schwangere 

 -- Man kann Stunden leisten – muss aber nicht. 
 -- Sollten die 22 Stunden nicht mehr erreicht werden, fällt keine Strafe dafür an. 
 -- Die vorher geleisteten Stunden können nicht an andere abgegeben werden  

 (außer Plusstunden). 
 Ein Beispiel: Sie wird kommende Kampagne schwanger und hat bereits  

18 Stunden bis zum 01.11.2017 geleistet – 18 Stunden sind ok – können aber nicht an 
andere Aktive abgegeben werden.  
Oder: Sie hat 25 Stunden geleistet, dann können 3 Stunden abgegeben werden. 

4. Erkrankte 

 Mitglieder die ernsthaft erkrankt sind und in dieser Zeit keine Aktivenstunden leisten 
können (z.B. Fußbruch), können beim Vorstand für diese Zeit der Erkrankung eine 
Befreiung beantragen. Jedoch sollte man, wenn man wieder einsatzfähig ist, die 
Gelegenheit nutzen und versuchen, Aktivenstunden zu leisten. 

5. Nur-Trainerinnen 

 Ihre Aktiven-Stunden betragen 11 Stunden, da sie ja nicht aktiv auf der Bühne sind. 

6. Bedingung, dass die Verrechnung der Aktivenstunden auch stimmt 

 Ganz wichtig ist es, dass man sich beim Auf- und Abbau sowie bei eingeteilten Diensten, 
in das Aktivenstunden-Buch einträgt.  
Hier sollte immer der Dienstantritt und das Dienstende eingetragen sein. Sollte das mal so 
nicht möglich sein, kann man sich z.B. an der Kasse, beim Zuständigen für den Auf- und 
Abbau oder bei einem Vorstand an- bzw. abmelden.  
Diese/r wird die Zeiten dann entsprechend weitergeben. Dann kann es auch zu keinen 
Ungereimtheiten kommen. 

7. Zum Schluss ein ganz wichtiger Punkt, der aber selbstverständlich sein sollte 

 Kann man mal seinen eingetragenen Dienst nicht wahrnehmen, weil man z.B. kurzfristig 
krank geworden ist, muss man, wenn es geht, selbst für angemessenen Ersatz sorgen.  
Die Verantwortlichen für die Pläne müssen davon in Kenntnis gesetzt werden, zwecks 
Berichtigung des Plans, damit bei einer Veranstaltung kein Dienst unbesetzt bleibt. 

*  *  * 
In diesem Sinne lasst uns die Aktivenstunden nicht nur als Verpflichtung  

sondern auch als Geschenk an den Verein „Carneval Club Bietigheim“ sehen, 
dem wir auch schon sehr viele schöne Stunden an Unterhaltung und 

gemütlichem Beisammensein zu verdanken haben.  
Denn eines ist gewiss:  

„Nur wenn alle hinter diesem Verein stehen, sind wir auch ein starker 
Verein und können beruhigt in die Zukunft schauen“.


